
Gemeinde Heroldsbach 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

5. Gemeinderatssitzung 
 
Sitzungsort: Rathaus Heroldsbach - Sitzungssaal- 

 
am: 25.06.2025 

 
Beginn: 19:00 Uhr 
 
Ende: 21:04 Uhr 
 
Zahl der Mitglieder: 21 Mitglieder, davon anwesend 18 
 
Anwesend: 

Erster Bürgermeister 
Herr Benedikt Graf von Bentzel   

Zweiter Bürgermeister 
Herr Jürgen Schleicher   

Dritte Bürgermeisterin 
Frau Inge Piroth   

Mitglieder des Gemeinderates 
Herr Stephan Büttner   
Frau Jasmin Frank   
Herr Eugen Gößwein   
Herr Hannfried Graf von Bentzel   
Herr Tobias Gügel   
Frau Pia Heidl   
Herr Dipl.-Ing. (FH) Michael Hümmer   
Herr Markus Igel   
Herr Martin Langmar   
Frau Anne Mauser   
Herr Mathias Mauser   
Herr Peter Münch   
Herr Thorsten Neubauer   
Herr Klaus Ponner   
Frau Dr. Annedore Strnad   

Gast 
Herr Thomas Böhm, stv. Kommandant 
Freiwillige Feuerwehr Heroldsbach/Thurn  

 

Herr Johannes Eisen, Kommandant 
Freiwillige Feuerwehr Heroldsbach/Thurn  

 

Frau Henriette Nürnberger, 
Fachbereichsleitung Kita und Schulprojekte 
AWO Kreisverband Forchheim e. V.  

 

Frau Eva Wichtermann, Geschäftsführerin 
AWO Kreisverband Forchheim e. V.  
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Verwaltung 
Herr Bauamtsleiter Michael Engelhardt   
Frau Protokollführerin Selina Mönius   
Herr Hauptamtsleiter Sebastian Kramer   
 
Entschuldigt: 

Mitglieder des Gemeinderates 
Frau Julia Brütting   
Herr Edgar Büttner   
Frau Elfie Sesser   
 
 
Der erste Bürgermeister Benedikt Graf von Bentzel erklärte die Sitzung um 19:00 Uhr für 
eröffnet. Er stellte fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und der 
Gemeinderat nach Art. 47 Abs. 2 und 3 GO beschlussfähig ist. 
 
Er begrüßte alle anwesenden Gemeinderatsmitglieder, die Presse sowie die zur heutigen 
Sitzung erschienenen Gäste, Herrn Johannes Eisen sowie Herrn Thomas Böhm von der 
Freiwilligen Feuerwehr Heroldsbach/Thurn sowie Frau Eva Wichtermann und Frau Henriette 
Nürnberger vom AWO Kreisverband Forchheim recht herzlich. 
 
 

Öffentlicher Teil 

1. Genehmigung der Niederschrift vom 19.05.2025 
 

Abstimmung: 14 : 0 
 
Die Gemeinderatsmitglieder Jasmin Frank, Dr. Annedore Strnad, Michael Hümmer und 
Markus Igel waren zur letzten Sitzung nicht anwesend und stimmten daher nicht mit ab. 
 
 

2. Informationen des ersten Bürgermeisters 
 

Der erste Bürgermeister berichtete über folgende Themen: 
 

- Der Sammelautomat von „Jeder Tropfen zählt“ am Heroldsbacher Busbahnhof läuft 
sehr erfolgreich. Seit der Inbetriebnahme im Dezember 2021 wurden bereits – trotz 
längerer Baumaßnahme und dadurch eingeschränkter Erreichbarkeit – bereits über 
vier Tonnen an Altöl etc. gesammelt. Die Kooperation sollte fortgesetzt werden. 

 
- Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes hatte die Umstellung der 

analogen hin zu digitalen und fernauslesbaren Wasserzählern beschlossen. Der 
Austausch erfolgt ab der kommenden Woche nach Ortsteilen mit Beginn in 
Poppendorf. 

 
- Die neuen Fußballtore für den Bolzplatz Poppendorf sind bestellt und werden 

voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen geliefert. Anschließend werden diese 
durch den gemeindlichen Bauhof montiert. 

 
 

3. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse gem. § 22 GeschO 
 

In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.05.2025 wurde folgender Beschluss 
gefasst, für welchen der Grund der Geheimhaltung inzwischen weggefallen ist und demnach 
gemäß § 22 Abs. 3 der Geschäftsordnung (GeschO) der Öffentlichkeit bekanntgemacht wird: 
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Für alle in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gilt, dass persönlich Beteiligte 
jeweils zum entsprechenden Tagesordnungspunkt nicht anwesend waren und demnach 
nicht mit abstimmten. 
 
 
Vergabe der Elektroarbeiten für die Brandschutzsanierung der Hirtenbachhalle 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Elektroarbeiten für die Brandschutzsanierung 
der Hirtenbachhalle an den wirtschaftlichsten Bieter die Fa. Elektro Thomann, Buttenheim zu 
Angebotspreis von 310.608,56 €/brutto. 
 

Abstimmung: 15 : 0 
 
 

4. Wald- und Naturkindergarten Heroldsbach 
 

4.1. Beratung und Beschluss zur künftigen Finanzierung des Betriebs 
 

Der Betriebsträger des Wald- und Naturkindergartens Heroldsbach ist auf die 
Gemeindeverwaltung zugegangen, da es unter Zugrundelegung gleichbleibender 
Rahmenbedingungen hinsichtlich der Finanzierung des Betriebs der Kindertageseinrichtung 
ab dem neuen Kindergartenjahr 2025/2026 zu Schwierigkeiten kommen soll. 
 
Der Betriebsträger wurde insoweit aufgefordert verschiedene Kalkulations-Varianten 
vorzustellen. 
 
Die immer noch nicht erhöhten staatlichen Personalkostenzuschüsse führen in Verbindung 
mit den deutlichen Lohnsteigerungen der letzten Tarifabschlüsse zu einer Unterdeckung in 
der wirtschaftlichen Planung. 
 
Die künftige Finanzierung der Kindertageseinrichtung lässt sich – wie viele andere 
Einrichtungen in Bayern – nicht durch Einsparungen bei Personal oder dergleichen 
erreichen. Aufgrund der deutlich gestiegenen (Personal-) Kosten sowie der Tatsache, dass 
die Förderung des Freistaates Bayern damit nicht Schritt hält, ist ein ausgewogenes 
Verhältnis aus der Erhöhung der Elternbeiträge sowie möglicherweise durch Erhöhung der 
Defizitübernahme zu finden. 
 
Der Betriebsträger hat hierzu drei Finanzierungsvarianten (Variante 1, 2, 3 – allesamt im 
Ratsinformationssystem verfügbar) erarbeitet, welche zu beraten wären. Analog anderer 
Beratungen ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Elternbeiträgen und 
Defizitübernahme zu finden. 
 
Festzuhalten ist, dass eine Lösung zwingend gefunden werden muss, um den Betrieb der 
Kindertageseinrichtung auch weiterhin gewährleisten zu können. 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Finanzierung des Betriebs des Wald- und 
Naturkindergartens entsprechend der vorgelegten Variante 2 sicherzustellen. 
 

Abstimmung: 12 : 6 
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4.2. Beratung und Beschluss von Anpassungen der Vereinbarung zur 
Betriebsträgerschaft 

 

Die bestehende Vereinbarung zur Betriebsträgerschaft für den Wald- und Naturkindergarten 
Heroldsbach vom 07.01.2021, in ihrer Fassung der 1. Änderung vom 22.12.2023, sollte in 
zwei Punkten verändert werden: 
 
 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 – Defizitausgleich, Betriebskosten, Bauunterhalten (bisherige 
Fassung): 
„Die Kommune gewährt dem Träger neben den nach dem BayKiBiG zu erbringenden 
Leistungen (Art. 18 ff. BayKiBiG) in besonders zu begründenden Ausnahmefällen einen 
freiwilligen Defizitausgleich je Haushaltsjahr in Höhe von bis zu einem Betrag von 20.000 € 
der ungedeckten Betriebskosten, die nicht durch Elternbeiträge, gesetzliche Förderung oder 
andere Betriebskostenzuschüsse gedeckt werden können.“ 
 
 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 – Defizitausgleich, Betriebskosten, Bauunterhalten (vorgeschlagene 
neue Fassung): 
„Die Kommune gewährt dem Träger neben den nach dem BayKiBiG zu erbringenden 
Leistungen (Art. 18 ff. BayKiBiG) in besonders zu begründenden Ausnahmefällen einen 
freiwilligen Defizitausgleich je Haushaltsjahr in Höhe von bis zu einem Betrag von 20.000 € 
der ungedeckten Betriebskosten, die nicht durch Elternbeiträge, gesetzliche Förderung oder 
andere Betriebskostenzuschüsse gedeckt werden können. Für die beiden Haushaltsjahre 
2026 und 2027 wird abweichend von Satz 1 ein erhöhter freiwilliger Defizitausgleich in Höhe 
von bis zu einem Betrag von 25.000 € der ungedeckten Betriebskosten, die nicht durch 
Elternbeiträge, gesetzliche Förderung oder andere Betriebskostenzuschüsse gedeckt 
werden können.“ 
 
 
§ 6 Abs. 2 – Vertragsdauer, Kündigung (bisherige Fassung) 
„Nach Ablauf von fünf Jahren kann die Vereinbarung von den Vertragsparteien jeweils zum 
Schluss des Kindergartenjahres (31.08.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Jahr gelöst werden.“ 
 
 
§ 6 Abs. 2 – Vertragsdauer, Kündigung (vorgeschlagene neue Fassung) 
„Nach Ablauf von zehn Jahren kann die Vereinbarung von den Vertragsparteien jeweils zum 
Schluss des Kindergartenjahres (31.08.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Jahr gelöst werden.“ 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die beiden im Sachverhalt dargestellten und vorgeschlagenen 
Anpassungen der §§ 3 Abs. 1 Satz 1 sowie 6 Abs. 2 der Vereinbarung zur 
Betriebsträgerschaft für den Wald- und Naturkindergarten Heroldsbach vom 07.01.2021, in 
ihrer Fassung der 1. Änderung vom 22.12.2023, und ermächtigt insoweit den ersten 
Bürgermeister zum Abschluss einer entsprechenden 2. Änderungsvereinbarung. Die damit 
verbundenen erforderlichen Haushaltsmittel sind in den jeweiligen Haushaltsjahren 
entsprechend einzuplanen. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
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5. Feuerwehrgerätehaus Heroldsbach/Thurn; hier: Vorstellung und Beratung des 
Anforderungsprofils sowie möglicher An- bzw. Umbauvarianten 

 

Für den geplanten Umbau des Feuerwehrgerätehauses Heroldsbach/Thurn fanden bereits 
im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2025 Gespräche inkl. einer Begehung des 
Gerätehauses auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr statt. 
 
In der Zwischenzeit fand ein weiterer Austausch mit der Kommandantur statt. Die beiden 
Kommandanten Johannes Eisen und Thomas Böhm haben in der Sitzung die Anforderungen 
der Feuerwehr vorgestellt. Weiterhin wurden erste Vorentwurfsvarianten durch die 
Verwaltung erstellt, die ebenfalls im Rahmen der Sitzung aufgezeigt wurden. Die 
entsprechenden Pläne bzw. Ansichten wurden als Anlagen zur Tischvorlage im 
Ratsinformationssystem nachträglich eingefügt. 
 
Die drei Vorentwurfsvarianten lassen sich kurzum wie folgt darstellen: 
 
Variante 1 
In der Variante 1 soll das bestehende Dach weitgehend erhalten bleiben und nur ein 
kleinerer Erker an der Ostseite zur Unterbringung einer Küche neu geschaffen werden. Die 
Gesamtfläche beträgt hier 173,55 m². 
Grobkostenschätzung (Baukosten): ca. 650.000 bis 680.000 € (brutto) 
 
Variante 2 
In der Variante 2 soll das bestehende Dachgeschoss komplett zurückgebaut und ein 
komplett neues Obergeschoss errichtet werden. Die Gesamtfläche beträgt hier 275,87 m². 
Grobkostenschätzung (Baukosten): ca. 1.300.000 bis 1.350.000 € (brutto) 
 
Variante 3 
In der Variante 3 sollen auf dem bestehenden Dach größere Dachgauben errichtet werden, 
um die nutzbare Fläche zu vergrößern. Die Gesamtfläche beträgt hier 242,31 m². 
Grobkostenschätzung (Baukosten): ca. 850.000 bis 880.000 € (brutto) 
 
 
Im Rahmen der Vorstellung und anschließenden Beratung wurde festgehalten, dass die 
Sanierung bzw. der Ausbau des Obergeschosses des Feuerwehrgerätehauses 
Heroldsbach/Thurn nunmehr auch umgesetzt werden solle. Wenngleich vereinzelt auch der 
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses angefragt wurde, konnte sich überwiegend auf die 
vorgestellte Variante 3 verständigt werden. Neben den deutlich höheren Investitionskosten 
für einen Neubau, trotz Inanspruchnahme einer möglichen Förderung, würde sich allein die 
Standortfrage zu lange hinauszögern. Die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr 
Heroldsbach/Thurn hatten jedoch abschließend noch festgehalten, dass ein weiterer 
Zeitaufschub nicht gewünscht ist und eine konkrete Planungs- und Umsetzungsabsicht 
erforderlich ist. Eine weitergehende Beratung und eine entsprechende Beschlussfassung zur 
Variante und zur Umsetzung des Projekts soll nächstmöglich bzw. spätestens in der 
Gemeinderatssitzung im September dieses Jahres angestrebt werden. 
 
 

6. Einbeziehungssatzung für die FlNr. 168/2, Gmkg. Heroldsbach 
 

6.1. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange; 
Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gaben keine 
Stellungnahme ab: 
 

 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern 
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 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Bayerischer Bauernverband, Kreisverband Forchheim 

 Bund Naturschutz in Bayern e. V, Kreisgruppe Forchheim 

 Landesfischereiverband 

 Kreisbrandrat Oliver Flake 

 Zweckverband zur Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe 

 Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Hirtenbachgruppe 

 Gemeinde Adelsdorf 

 Gemeinde Hallerndorf 
 
Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden äußerten 
keine Einwendungen: 
 

 Regionaler Planungsverband Oberfranken West, Stellungnahme vom 10.06.2025 

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Forchheim, Stellungnahme vom 
13.06.2025 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Stellungnahme vom 13.05.2025 

 Gemeinde Hausen, Stellungnahme vom 05.06.2025 

 Gemeinde Hemhofen, Stellungnahme vom 06.06.2025 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt Kenntnis von den Behörden, Trägern öffentlicher 
Belange und Nachbargemeinden, die keine Stellungnahme abgaben oder keine Einwände 
geäußert haben. 
 
 

6.1.1. Stellungnahme des Landratsamtes Forchheim vom 12.06.2025 
 

FB 41 (Bauordnung, rechtlich) 
 
Es werden keine Bedenken erhoben. 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
FB 42 (Naturschutz) 
 
Es werden keine Bedenken erhoben. 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
FB 44 (Immissionsschutz) 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis und beschließt folgende 
Abwägung: 
 
 
Bodenschutz 
In Plan ist der Hinweis zu den Altlasten bereits enthalten. 
 
 
Immissionssituation 
Die Flächen der beiden, in den Luftbildern ersichtlichen, Lagerplätze sind im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde als landwirtschaftliche Flächen dargestellt. Die 
bauordnungsrechtliche Situation der Lagerplätze wird nach Kenntnisstand der Gemeinde 
aktuell durch die untere Bauaufsichtsbehörde ermittelt. 
 

Abstimmung: 17 : 0 
 
GRin Dr. Annedore Strnad befand sich zur Abstimmung nicht im Saal. 
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6.1.2. Stellungnahme der Regierung von Oberfranken vom 30.05.2025 
 

 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis und beschließt folgende 
Abwägung: 
Die Begründung wird an geeigneter Stelle zu den übergeordneten Planungsvorgaben 
ergänzt. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
 
 

6.1.3. Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Kronach vom 10.06.2025 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis und beschließt folgende 
Abwägung: 
Die Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung sind bereits in den Planunterlagen 
enthalten. Die Anfrage bezüglich evtl. Altlastenverdachtsflächen wurden am Landratsamt 
Forchheim gestellt und es sind keine Altlastverdachtsflächen im Plangebiet vorhanden. Der 
Hinweis zu den Altlasten ist bereits in den Planunterlagen enthalten. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
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6.1.4. Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH vom 02.06.2025 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis und beschließt folgende 
Abwägung: 
 
Die im beiliegenden Übersichtsplan dargestellten Anlagen (Verteilerkasten) befinden sich, 
nach Ortseinsicht, nicht im Plangebiet sondern auf der öffentlichen Fläche (Gehweg) vor 
dem Plangebiet. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
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6.1.5. Stellungnahme der Telekom Deutschland GmbH vom 13.05.2025 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis und beschließt folgende 
Abwägung: 
Das Plangebiet umfasst nur einen Bauplatz. Nach dem beiliegenden Lageplan ist bereits ein 
entsprechender Hausanschluss hergestellt und somit ist die Verlegung von weiteren 
Telekommunikationslinien im Plangebiet nicht notwendig und auch keine weiteren 
Festsetzungen vorgesehen. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
 
 

6.2. Beteiligung der Öffentlichkeit; Behandlung der Stellungnahmen im Rahmen 
der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 

6.3. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
 

Der Gemeinderat von Heroldsbach nimmt Kenntnis von den Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange, der Bürger und der Nachbargemeinden, die im Rahmen der Verfahren 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB eingegangen sind. Zu den 
eingegangenen Anregungen wurden entsprechende Abwägungsbeschlüsse gefasst. 
Durch die Abwägungsbeschlüsse wurden geringfügige Änderungen veranlasst. 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat von Heroldsbach beschließt die der Einbeziehungssatzung für die 
Flurnummer 168/2, Gemarkung Heroldsbach, mit Planzeichnung und Begründung, in der 
Fassung vom 25.06.2025 gem. § 10 Abs. 1 BauGB. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
 
 

7. Baugebiet "Steigäcker II" 
 

7.1. Änderung des Straßennamens für das neue Baugebiet "Steigäcker II" 
 

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 15.09.2021 beschlossen, den Straßennamen für 
das neue Baugebiet „Steigäcker II“ auf „Papenweg“ festzulegen. Nach weitergehender 
weiterer Prüfung und Rücksprache hat sich nunmehr ergeben, was folgt:  
 
„Der Name Papen wird sehr häufig in der Literatur verwendet, aber ebenso der Name 
Paben. Man sollte jedoch die Bezeichnung Paben verwenden. In den zwei ältesten 
Urkunden im Löffelholzarchiv und im Nürnberger Staatsarchiv aus den Jahren 1366 und 
1368 wird das Geschlecht als Paben bezeichnet. Ein weiterer Grund ist auch, dass die 
Gravur des Steines in Oberheroldsbach ebenso von Paben spricht. In neuerer Zeit gibt es lt. 
Internet den Namen Paben nicht. Es sollte jedoch an der frühesten urkundlichen Erwähnung 
festgehalten und der Namen Paben künftig einheitlich verwendet werden.“ 
 
Aus den soeben genannten Gründen sollte der damals festgelegte Straßenname 
„Papenweg“ hin zu „Pabenweg“ geändert werden. 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt, den Straßennamen für die neugebaute Straße im Baugebiet 
„Steigäcker II“ von „Papenweg“ hin zu „Pabenweg“ zu ändern. Der damals gefasste 
Beschluss vom 15.09.2021 wird insoweit aufgehoben. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
 
 

7.2. Widmung öffentlicher Straßen und beschränkt öffentlicher Wege, Pabenweg 
(FlNr. 222/8 und 224/2, Gmkg. Heroldsbach) 

 

Aufgrund der im vorherigen Tagesordnungspunkt beschlossenen Namensänderung muss 
auch die Widmung der Straße mit dem geänderten Namen beschlossen werden. 
 
Beschluss: 

Die Straße „Pabenweg“ im neuen „Baugebiet „Steigäcker II“ wird wie nachfolgend gemäß 
Art. 3 und Art. 6 BayStrWG als Ortsstraße gewidmet: 
 
Straßenbaubehörde       Ort, Datum 
 
Gemeinde Heroldsbach     Heroldsbach, 25.06.2025 
Hauptstraße 9 
91336 Heroldsbach 
 
Widmung öffentlicher Straßen 
 
  Verfügung     Bekanntmachung 
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1. Straßenbeschreibung 
 
Bezeichnung der Straße (Name, Hinweis auf Neubau) 
„Pabenweg“ - Neubau 
 
Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) Beschreibung des Endpunktes (z. B. km): 
 
Ab östlichen Grundstücksgrenze Fl.-Nr. 762, Gmkg. Heroldsbach (Altes Bauende des 
Stichweges der Straße „Reuendorfer Weg.“) bis zur Fl.-Nr. 222/8, Gmkg. Heroldsbach 
(Einmündung „Rennweg“) und ab des neuen Pabenweg FlNr. 222/8, Gmkg. Heroldsbach bis 
zum Wendehammer als Bauende der Straße 
 
Straßenfläche einschließlich Gehwege der Fl.-Nr. 222/8 und 224/2, Gmkg Heroldsbach. 
 
Beschreibung des Anfangspunktes (z. B. km) Beschreibung des Endpunktes (z. B. km) 
 
0,000 km     0,142 km 
0,142 km     0,226 km  
 
Gemeinde     Landkreis 
Heroldsbach     Forchheim 
 
2. Verfügung 
 
2.1 Die unter 1. bezeichnete neu gebaute Straße wird zur Ortsstraße gewidmet. 
 
2.2 Widmungsbeschränkungen 
keine 
 
2.3 Träger der Straßenbaulast 
Gemeinde Heroldsbach 
 
3. Wirksamwerden der Verfügung 
 
Die Verfügung wird am 15.07.2025 wirksam. 
 
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus der 
Gemeinde Heroldsbach, Hauptstr. 9, Zi. 112, eingesehen werden. 
 
 
Benedikt Graf von Bentzel 
Erster Bürgermeister 
 
Der Widmung mit Beschluss vom 30.04.2025 wird insoweit aufgehoben. 
 

Abstimmung: 18 : 0 
 
 

8. Grünes Band; hier: Beratung und Beschluss der Planung für den Bereich des 
ehem. "Kupfergeländes" 

 

Die aktuellen Planungen für das mögliche Grüne Band im Bereich des ehem. 
„Kupfergelände“ wurden in der Gemeinderatssitzung am 19.05.2025 vorgestellt. 
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Im Nachgang wurde, wie in der Sitzung besprochen, den Gemeinderatsmitglieder die 
Möglichkeit eröffnet, weitere Vorschläge, Änderungswünsche, etc. zur vorgestellten Planung 
einzubringen. Folgende Vorschläge sind eingegangen: 
 

- Bau einer Toilettenanlage 
- Beachvolleyballfeld 
- Boule-Platz 
- Blühflächen 
- Kneipp-Anlage 
- Renaturierung des Hirtenbaches, natürlicher Geländeverlauf, analog der bereits 

durchgeführten „Freilegung“ 
- Zugang zum Hirtenbach vom Radweg aus, Sitzstufen am Bach, Spielmöglichkeiten 

am Bach 
- Sanitäranlagen 

 
Einige der eingegangenen Vorschläge sind in der Planung bereits berücksichtigt, wie z. B. 
Boule-Platz, Blühflächen, Zugang zum Bach mit Sitzstufen am Bach. 
 
Weitere Vorschläge wie z. B. die Kneipp-Anlage sind im Unterhalt aufwendig. Alternativ 
könnte durch einen Zugang zum Bach bzw. über die Sitzstufen ein ähnlicher Effekt 
geschaffen werden. 
 
Die vorgeschlagene Toilettenanlage ist mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 
nicht realisierbar. Weiterhin ist die baurechtliche Zulässigkeit u.a. auch im 
Überschwemmungsgebiet zu prüfen. 
 
Aufgrund der eingereichten Vorschläge und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
wurde die Planung aktuell nicht verändert. 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Umsetzung des „Grünen Bandes“ im Bereich des ehem. 
„Kupfergeländes“ entsprechend des vorgestellten und im Ratsinformationssystem 
eingestellten Planes mit den Änderungen, dass der Hundeplatz und die Grills entfallen und 
die Priorität auf dem Parkplatz und dem Weg liegt. Der erste Bürgermeister wird ermächtigt, 
entsprechende Aufträge bis zur Summe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von 
max. 100.000 € zu vergeben. 
 

Abstimmung: 12 : 6 
 
 

9. Wünsche und Anfragen 
 

GR Peter Münch informierte aufgrund der jüngsten Bauausschusssitzung des Landkreises 
Forchheim dahingehend, dass es gegenwärtig für die Landkreisgemeinden die Möglichkeit 
gäbe, Fahrbahnmarkierungen (z.B. 30er-Markierungen), im Rahmen einer Landkreis-
Ausschreibung, günstig mit beauftragen zu können. 
 
Der erste Bürgermeister dankte für den Hinweis und antwortete, dass hiervon in 
Vergangenheit schon einmal Gebrauch gemacht wurde. Er ergänzte, die örtlichen 
Markierungen zu prüfen und das Angebot ggf. anzunehmen. 
 
GRin Anne Mauser hatte nochmals auf das stark gewachsene Jakobs-Kreuzkraut (u.a.) 
entlang des innerörtlichen Geh- und Radweges hingewiesen und zur dringenden Beseitigung 
aufgefordert. 
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Erster Bürgermeister Benedikt Graf von Bentzel antwortete, dass Jakobs-Kreuzkraut 
kurzfristig entfernen zu lassen. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, wurde die öffentliche Sitzung durch den 
ersten Bürgermeister um 21:04 Uhr beendet. 
 
 
 
 
Benedikt Graf von Bentzel 
Erster Bürgermeister 

Selina Mönius 
Protokoll 

 


